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A. Belanntmachungen des Königlichen Landraths-Amts.

Oels, den 11. August 1884.

Bekanntmachung.

Entreprise-Verdingung des Kreis-Chaussee-
baues von Oels nach Stronn.

Der Bau vorgenannter Kreis-Chaussee von
12590 Meter Länge soll in Entreprise verdungen
werden. Die Anschlagssumme beträgt excl. der
Maurerarbeiten und Baumlieferung 116933 M. 71 Pf.
Submissionsofferten sind bis

Sonnabend, den 6. September 1884,
Vormittags 11 Uhr-

mit der Bezeichnung ,,Submissionsofferte zur Ueber-
nahme des Chausseebaues von Oels nach Stronn«
dem vorgeschriebenen Submissionssormulare entsprechend
an das Königliche Landraths-Amt hierselbst verschlossen
einzureichen und können Anschlag und Pläne vorher
im Bureau desselben eingesehen werden.

Die Entreprise-Bedingungen werden auch gegen
Erstattung der Copialien mitgetheilt.

Die eingegangenen Offerten werden in Gegenwart
der erscheinenden Interessenten

Sonnabend, den 6. September 1884,
Vormittags 111/2 Uhr,

in meinem Amtslokal hierselbst eröffnet werden.
Der Termin zur Fertigstellung der Chausfee ist

auf den 1. Juli 1886 festgesetzt

Namens des Kreisausschusses.:
Der Vorsitzende.
von Kardorff.

Nr. 234.

Oels, den 11. August 1884.

Bekanntmachung.
Entreprise-Verdingung des Kreis-

Chausseebaues von Oels bis zur Trebnitz’er
Kreisgrenze.

Der Bau vorgenannter Kreis-Chaussee von
10585 m Länge soll in Entreprise verdungen werden.

5 Die Anleagssumme beträgt excl. der Monter-
arbeiten und aumlieferung 102194 Mark 56 Pf.

Nr. 235.  

Submissionsofferten sind bis
Sonnabend, den 6. September 1884,

_ Vormittags 11 Uhr,
mit der Bezeichnung ,,Submissions-Offerte zur Ueber-
nahme des Chausseebaues von Oels bis zur Trebnitz’er
Kreisgrenze«, dem vorgeschriebenen Submissions-
formulare entsprechend, an das Königliche Landraths-
Amt hierselbst verschlossen einzureichen und können
Anschlag und Pläne vorher im Bureau desselben ein-
gesehen werden.

Die Entreprise-Bedingungen werden auch gegen
Erstattung der Copialien mitgetheilt. Die eingegangenen
Offerten werden in Gegenwart der erscheinenden
Interessenten

Sonnabend, den 6. September 1884,
Vormittags 111x2 Uhr,

in meinem Amtslokal hierselbst eröffnet werden.
Namens des Krersausschusses:

Der Königliche Landraths-Amts-Berweser.
(gez.) von Kardorsf.

Oels,» den 9. August 1884.
Bau-Verd1ngung.

Der Neubau einer massiven, gewölbten Brücke
incl. Lieferung aller Materialien auf der im Bau be-
griffenen Kreis-Chaussee von Juliusburg nach Bahnhof
Groß-Graben, veranschlagt auf 2178 Mark 50 Pf.,
soll zur Ausführung bis zum 15. Oktober d. J. im
Wege der Submission, bei freier Auswahl, an einen
der 3 Mindestfordernden verdungen werden.

Kostenanschlag, Zeichnung und Bedingungen
liegen in meinem Amtslokal hierselbst zur Einsicht aus.

Abschriften des Anschlages und der Bedingungen
werden gegen Erstattung der Copialien mitgetheilt.

O ierten sind portofrei, versiegelt, mit ezüglicher
Aufschriit und 50 Mark Bietungs-Caution bis zu
dem am

Sonnabend, den 23. Au uft 1884,
Vormittags 10 U r,

stattfindenden Termine an mich einzureichen.

Der Vorsitzende des Kreis-Ausschusses:
(gez.) von Knrdorsf.

Nr. 236.

-
f
7
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Nr. 237. Oels, den 12. August 1884.
Schutzvorkehrnngen gegen die Cholera

betreffend.
Den städtischen Polizeiverwaltungen und Herren

Amtsvorstehern des Kreises habe ich die Seitens des
Herrn Regierungs-Präsidenten zu Breslau unterm
24. Juli cr. —- Pr. I. VIII. 2455 —- erlassene
Jnstruction zu der Bekanntmachung des Herrn Ministers
der geistlichen, Unterrichts- und Medizinal-Angelegen-
heiten vom 14. v. M. Schutzvorkehrungen gegen
Cholera betreffend —- Außerordentliche Beilage zu
Nr. 31 des Amtsblattes der Königlichen Regierung
zu Breslau pro 1884 — zufertigen lassen.

Jndem ich diese Jnstruction den Herren Polizei-
verwaltern und Amtsvorstehern zur recht genauen Be-
achtung im allgemeinen Interesse anempfehle, ersuche
ich dieselben, die ad 2 qu. Jnstruction gedachten
Berichte über die in den einzelnen Ortschaften errichteten
Sanitäts-Commissionen 2c. 2c. mir bestimmt bis zum
30. d. M. einzureichen.

Das in der Jnstruction mehrfach erwähnte Re-
gulativ vom 28. Oktober 1835 ist eiithaltennn der
Gesetz-Sammlung pro 1835 auf Seite 239 ff.

 

Nr. 238. Berlin, den 14. Juli 1884.

Betrifft die· Ausfuhrung des Unfall-
Versicherungs-Gesetzes.

Bekanntmachung, betreffend die Anmeldung der unsall-
versicherungspflichtigen Betriebe.

Vom 14. Juli 1884. »
Jii Gemäßheit des § 11 des Unfallversicherungs-

gesetzes vom 6. Juli 1884 (Reichs-Gesetzblatt S.,69)
hat jeder Unternehmer eines unter den § 1 dieses
Gesetzes fallenden Betriebes den letzteren unter An-
gabe des Gegenstandes und der Art desselben, sowie
der Zahl der durchschnittlich darin beschäftigten ver-
sicherungspflichtigen Personen bei der unteren Verwal-
tungsbehörde binnen einer vom Reichs-Versicherungs-
amt zu bestimmenden Frist anzumelden.

Die Frist wird hiermit auf die Zeitbis zum
l. September d. J. einschließlich

festgesetzt.
Jm Uebrigen wird wegen der Anmeldung »auf

den nachstehenden Auszug aus dem genannten Gesetze,
sowie auf die beigefügte Anleitung hingewiesen.

Das Reichs-Versicherungsamt.
Bödiker.

 

Mit Bezug hierauf bringe ich zur öffentlichen
Kenntniß, daß nach § 1 des Reichsgesetz-es über die
Unfallversicherun vom 6. Juli cr. (Reichsgesetzblatt
S. 69 ff.) der ersicherung gegen Unfall unterliegen:

1. Alle in Fabriken (gewerblichen Anlagen), Stein-
brüchen, Gräbereien, Bauhöfen, sowie in Betrieben,
in welchen Dampfkessel oder durch elementare Kraft
(Wind, Wasser, Dam f, Gas, heiße Luft u. f. w.)
bewegte Triebwerke (al o beispielsweise Wind-, Wasser-,
Dampf-Mühlen) zur Verwendung kommen, mit Aus-
nahme der land- und forstwirth·-"chaftlichen Nebenbetriebe,

 

 sowie derjenigen Betriebe, für welche nur vorüber-
 

gehend eine nicht zur Betriebsanlage gehörende Kraft-
maschine benutzt wird; hierzu wird bemerkt, daß die
Benutzung einer feststehenden oder transportablen
Kraftmaschine (Locomobile 2c.) zu landwirthschaftlichen
Arbeiten, z. B. zum Pslügen, Mähen, Dreschen, zur
Bedienung einer Entwäsfernngsanlage, den landwirts-
tauglichen Betrieb nicht berstchernngspslicht g
Um .

Land- und forstwirthschaftliche Nebenbetriebe, d. h.
gewerbliche Anlagen zur Verarbeitung der in der
Land- und Forstwirthschaft gewonnenen rohen Natur-
produkte, wie Brennereien, Ziegeleien, Stärkefabriken
2c. sind nur dann anzumelden, wenn sie unter den Ab-
satz 1 oder 4 des Gesetzes fallen, insbesondere also,
wenn sie nach der Art und dem Umfang des Betriebes
als Fabriken anzusehen sind. Hiernach sind die Bren-
nereien ans groszen Gütern als Fabrilen znr
Anmeldung au bringen, nicht dagegen die·alsland-
wirthschaftliche Nebengewerbe vorkommenden kleinen
Haus-Brennereien und Brauereien, welche den sogen.
Haustrunk bereiten oder nur in ganz geringem Um-
fange betrieben werden.

Getreide-, Oel- und Walkmühlen, welche, zu einem
Gut gehörig, in der Hauptsache gegen Entgelt
für Dr tte arbeiten und daneben den Bedarf des
Gutsbesitzers und seiner Leute mit decken, sind anzu-
melden.

Als Fabriken gelten insbesondere —- auch wenn
dies nach dem Sprachgebrauche weifelhaft sein sollte
—- alle Betriebe, in welchen dies earbeitung und Ver-
arbeitung von Gegenständen gewerbsmäßig ausgeführt
wird und zu diesem Zwecke mindestens 10 Arbeiter
regelmäßig beschäftigt werden.

Hiernach mnsz z. B. ein Bäcker, welcher in
seinem Bäckereibetriebe mindestens zehn Arbeiter
regelmäßig beschäftigt, diesen Betrieb anmelden.

Hinsichtlich der Betriebe, in welchen Dampskessel
oder durch elementare Kraft (Wind, Wasser, Dampf,
Gas, heiße Luft 2e.) bewegte Triebwerke zur Verwen-
dung kommen, wird bemerkt, daß z. B. ein Schneider,
welcher mit einem Gasmotor und einem Lehrling ar-
beitet, seinen Betrieb anmelden muß.

Der Versicherung gegen Unfall unterliegen:
2. Arbeiter und Betriebsbeamte, letztere bis

2000 Mark Jahresverdienst, welche von einem Ge-
werbetreibenden, dessen Gewerbebetrieb sich auf die
Ausführung von Maurer-, Zimmerer-, Dachdecker-,
Steinhauer- und Brunnenarbeiter 2c. erstreckt, in die-
sem Betriebe beschäftigt werden, sowie die im Schorn-
steinfeger-Gewerbe beschäftigten Arbeiter. Die gewerbs-
mäßigen Betriebe der Maurer-, Brunnenmacher und
Schornsteinfeger sind anzumelden, wenn in denselben
auch nur ein Lehrling beschäftigt wird, einerlei, ob es
gchdlrciån Neubauten oder Reparaturen 2c. handelt.
n i

3. Arbeiter und Betriebsbeamte, letztere bis
2000 Mk. Jahresverdienst, in Betrieben, in welchen
Explosivstoffe oder explodirende Gegenstände gewerbs-
mäßig erzeugt werden.

Mit Bezu hierauf sordere ich alle Betriebsunter-
nehmer, deren rbeiter nach Vorstehendein gegen Un-
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fall zu versichern sind, hierdurch auf, ihre Anmeldun-
gen unter Benutzung und genauer Ausfüllung des
nachstehend abgedruckten Formulars, bei mir bis spä-
testens den 1. September d. J. zu bewirken, wobei
ich ausdrücklich darauf hinweise, daß diejenigen Be-
triebsunternehmer, welche die Anmeldung bis zu dem
vorbezeichneten Zeitpunkte nicht erstatten, hierzu durch
Geldstrafen im Betrage bis zu einhundert Mark an-
gehalten werden können.

Hinsichtlich der kleineren, nicht in der Gewerbe-
steuerklasse A I und A II befteuerten versicherungs-
pflichtigen Betriebe beauftrage ich die Guts- und Ge-
meindevorstände des Kreises, diese Bekanntmachung
den betr. Betriebsunternehmern sofort zur Kenntniß
zu bringen und sie zur Anmeldung ihrer versicherungs-
pflichtigen Betriebe aufzufordern, bez. ihnen ein vor-
schriftsmäßiges Formular zur Ausfüllung und unter-
schriftlichen Vollziehung vorzulegen. Die so gesam-
melten Anmeldungsnachweisungen sind mir von den
Guts- und Gemeindevorständen bis spätestens den
1. September cr. bestimmt einzureichen, event. ist mir
eine Befcheinigung darüber einzusenden, daß Betriebe,
welche unter den § 1 des Unfallversicherungsgefetzes
vom 6. Juli 1884 fallen, innerhalb des Guts- (Ge-
meinde-) Bezirks zur Zeit (i. e. am 31. August -cr.)
nicht vorhanden sind.

Betreffs der Aussiillung der Anmeldeformn-
lare mache ich besonders noch darauf aufmerk-
sam, dasz bei Betrieben, welche regelmäßig nur
eine bestimmte Zeit des Jahres arbeiten (Zncker-
fabrikeu, Brauereien, Banbetriebe 2e.) die anzu-
meldende (,,durchschnittliche«) Arbeiterzahl die-
jenige ist, welche sich fiir die Zeit des regelmäßi-
gen volleu Betriebes, also bei Maurern während
des Sommers ergiebt.

Als »in dem Betriebe beschäftigt« sind diejenigen
anzumelden, welche im Betriebsdienste stehen, und Ar-
beiten, die zu dem Betriebe der Fabrik 2c. gehören,
zu verrichten haben, ohne Rücksicht darauf, ob die
Verrichtungen innerhalb oder außerhalb der Betriebs-
anlage (der Fabrikhöfe 2e.) erfolgt.

- Formular für die Anmeldung
Staat . . . . Kreis (Amt) . . . .
Regierungsbezirt . Gemeinde-(Guts-)Bezirk

Anmeldung.
auf Grund des § 11 des Unfallversicherungsgesetzes
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*) Z. B. Baumwoll-Spinnerei, -Weberei, -Färberei,
Appretur, Holzsägemühle, Getreidemühle, Oelmühle.

Bei mehreren Betriebszweigen ist der Hauptbetrieb zu
tintersstareichewV H bb b B

. . an etrie , etrieb mit Da -, Wind-
Wasserlrast, Gasmotor 2c. nrpf  

Die Magisträte und Gemeindevorstände, sowie die
Herren Gutsvorsteher ersuche ich, vorstehende Ber-
fügung sofort zur Kenntniß der Betriebsunternehmer
zu bringen und mir bis zum 1. September cr. nach dem
abgedruckten Schema ebenfalls eine Nachweisung der
in ihren Bezirken vorhandenen Betriebe einzureichen,
um beurtheilen zu können, ob die Betriebsunternehmer
ihrer Verpflichtung nachgekommen sind und um die-
selben eventuell nachträglich zur Erfüllung derselben
anhalten zu können.

Endlich lasse ich noch die höheren Orts gegebene
Anleitung in Betreff der Anmeldung der versicherungs-
pfllichtigen Betriebe zur etwaigen weiteren Information
fo gen.

Bekanntmnchnngen,
die Unfallversicherung betreffend.

(Aus dem ,,Deutschen Reichs-Anz. und Königl. Preuß.
Staats-Anz. «).

Auf Grund des Unfallversicherungs-Gesetzes vom
6. Juli 1884 —- Reichsgesetzblatt Seite 69 —- tritt
das Reichs-Versicherungsamt mit dem heutigen Tage
in Thätigkeit. Zum Präsidenten desselben ist der
bisherige Geheime Regierungsrath und vortragende
Rath im Reichsamt des Jnnern, Bödiker, ernannt
worden.

Die Geschäftsräume befinden sich vorläufig Wil-
helmstraße 74.

Berlin, den 14. Juli 1884.
Der Reichskanzler J. V.: Eck.

Anleitung
inbetreff der Anmeldung der versicherungspflichtigen

Betriebe.
(ä 11 des Unfallverficherungsgesetzes.)

1) Die Anmeldungspflicht erstreckt sich auf alle
versicherungspflichtigen, d. h. unter den § 1 des Un-
fallversicherungsgesetzes fallenden Betriebe. Zu diesen
gehören:

a. Bergwerke, Salinen und Aufbereitungsanstalten,
b. Steinbrüche, Gräbereien (Gruben), Werften

und Bauhöfe,
c. Fabriken aller Art und Hüttenwerke.
Als Fabriken gelten insbesondere —- auch wenn

dies nach dem Sprachgebrauch zweifelhaft sein sollte
—- alle Betriebe, in welchen die Bearbeitung oder
Verarbeitung von Gegenständen gewerbsmäßig aus-
geführt wird und zu diesem Zwecke mindestens zehn
Arbeiter regelmäßig beschäftigt werden.

Hiernach muß z. B. ein Bäcker, welcher in seinem
Bäckereibetriebe mindestens zehn Arbeiter regelmäßig
beschäftigt, diesen Betrieb anmelden;

d. alle Betriebe, in welchen Dampfkessel oder
durch elementare Kraft (Wind, Wasser, Dampf- Gas,
heiße Luft 2c.) bewegte Triebwerke zur Verwendung
kommen.

Hiernach muß z. B. ein Schneider, welcher mit
einem Gasmotor und einem Lehrling arbeitet, seinen
Betrieb anmelden;

e. Betriebe, in welchen Explosivstoffe oder explo-
dirende Gegenstände gewerbsmäßig erzeugt werden;

f. jeder Gewerbe«betrieb, welcher sich auf eine der
nachstehend bezeichneten Arbeitern: Maurer-, Zimmer-,



Dachdecker-, Steinhauer-, Brunnen- oder Schornstein-
fegerarbeiten erstreckt.

2) Nicht versicherungspflichtig und daher auch
nicht anzumelden sind Betriebe aller Art, in welchen
der Unternehmer allein und ohne Gehilfen, Lehrlinge
oder sonstige Arbeiter thätig ist.

Sodann falleii nicht unter das Gesetz:
a. die Lands und Forstwirthschaft einschließlich

der Gärtnerei, des Obst- und Weinbaus, die Viehzucht
und Fischerei.

Die Benutzung einer feststehenden oder transpor-
tablen Krastmaschine (Loeomobile 2e.) zu landwirth-
schaftlichen Arbeiten, z. B. zum Pflügen, Mühen,
Drefchen, zur Bedienung einer Entwässerungsanlage
macht den landwirthschaftlichen Betrieb nicht versiche-
rungspflichtig

Land- und forstwirthschaftliche Nebenbetriebe, d.
h. gewerbliche Anlagen zur Verarbeitung der in der
Land- und Forstwirthschaft gewonnenen rohen Natur-
producte, wie Brennereien, Ziegeleien, Stärkefabriken
2c. sind nur dann anzumelden, wenn sie unter den
§ 1 Absatz 1 oder 4 des Gesetzes fallen, insbesondere
also, wenn sie nach der Art und dem Umfang des
Betriebes als Fabriken anzusehen sind. Hiernach sind
die Brennereien auf großen Gütern als Fabriken
zur Anmeldung zu bringen, nicht dagegen die als
landwirthfchaftliche Nebengewerbe vorkommenden kleinen
Hausbrennereien und -Brauereien, welche den soge-
nannten Haustrunk bereiten oder nur in ganz geringem
Umfange betrieben werden. .

Getreide-, Oel- und Walkmühlen, welche zu einein

Gute gehörig, in der Hauptsache gegen Entgelt sur
Dritte arbeiten und daneben den Bedarf des Guts-
besitzers und feiner Leute initdecken, sind anzumelden.

Nichtversicherungspflichtig ist ferner:
b. das Handwerk, soweit nicht die unter 1 c bis f

bezeichneten Merkmale für den Betrieb zutreffen.
Außerdem ist zu beachten, daß handwerksmäßige Be-
triebsanlagen, welche wesentliche Bestandtheile eines
der unter 1 bezeichneten Betriebe sind, z. B. eine
Schlosserei in einer Baumwollspinnerei, mit dem Haupt-

betriebe versicherungspflichtig sind.
Endlich: _
c. sind nicht versicherungspflichtig das Handels-

und Transportsgewerbe, sowie die Gast- ulxd SCHOTT-
wirthschast. Eisenbahn- und Schifsfahrtsbetriebe jedoch-
welche wesentliche Bestandtheile eines der unter 1 be-
zeichneten Betriebe sind, z. B. ein Eisenbahnbetrieb
auf einem Hüttenwerke, fallen mit dem Hauptbetrieb

unter das Unfallversicherungsgesetz. . .
3) Nach Ziffer 1d werden Betriebe, in welchen

Dampfkessel oder durch elementare Kraft bewegte
Motoren zur Verwendung kommen, als versicherungs-
pflichtig angesehen. Gleichwohl bleiben solche Betriebe
von der Versicherungspflicht befreit, wenn die Motoren
nur vorübergehend und ohne daß sie zur Betriebs-
anlage gehören, benutzt werden, —- vorausgesetzt- daß
solche Betriebe nicht ohnehin nach den übrigen Be-
stimmungen der Ziffer 1 versicherungspflichtig sind.

Die vorübergehende Benutzung eines zur Be-
triebsanlage gehörenden, durch elementare Kraft be-
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triebenen Motors z. B. die vorübergehende Benutzung
einer zur Betriebsanlage gehörenden Turbine zur
Winterszeit macht den Betrieb versicherungspflichtig.
Ebenso begründet die dauernde Benutzung eines nicht
zur Betriebsanlage gehörenden Motors, z. B. einer
Loeomobile oder einer geniietheten, aus einein
Nachbarhause herrührenden stationären Kraft die Ver-
ficherungspflicht des Betriebes.

4) Als ,,Ausbereitungsanftalten« sind anzumelden:
gewerbliche Anlagen zur mechanischen Reinigung berg-
männisch gewonnener Erze,

als ,,Steinbrüche: solche Anlagen, in denen die
Gewinnung von Steinen gewerbsmäßig und nach
technischen Regeln über oder unter der Erde erfolgt,

als ,,Gräbereien (Gruben)«: die auf Gewinnung
der in den sogenannten oberflächlichen Lagerstätten
vorkommenden Mineralien (Mergel, Kies, Sand, Thon,
Lehm u. s. w.) gerichteten Anlagen, in denen ein ge-
werbsmäßiger und nach technischen Regeln ausgeführter
Betrieb stattfindet. Die Ausbeutung eines eigenen
Mergel- oder Torflagers zum Gebrauch auf dem
eigenen Acker oder in der eigenen Haushaltung, sowie
der nicht nach technischen Regeln erfolgende übliche
Torfstich bäuerlicher Besitzer, auch wenn der Torf
verkauft wird, fällt nicht unter das Gesetz. — Nach
technischen Regeln gewerbsmäßig betriebene Bernsteiii-,
Torf-, Kies- u. s. w. Baggeieien sind als Giäbereien
(Gruben) anzumelden.

Als »Bauhöfe« sind anzumelden: die auf eine
gewisse Dauer berechneten Anlagen für Bauarbeiter
(z. B. sür Vorrichtung von Zimmerungen u. f. w.)

5) Wer die Kraft seines stationären Motors an
verschiedene Gewerbtreibende vermiethet, muß, auch
wenn er selbst die Kraft nicht benutzt, diesen Gewerbe-
betrieb mit Beziehung auf seinen Maschinenwärter,
Heizer u. s. w. anmelden. Desgleichen sind die
einzelnen Unternehmer der von diesem Motor bewegten
Betriebe für ihre Unternehmungen anmeldungspflichtig.
(Vergl. Ziffer 3 Schlußsatz.)

6) Die gewerbsniäßigen Betriebe der Maurer,
Zimmerer, Dachdecker, Steinhauer, Brunnenmacher und
Schornsteinfeger sind anzumelden, wenn in denselben
auch nur ein Lehrling beschäftigt wird, einerlei, ob es
sich um Neubauten u. s. w. oder Reparaturen u. s. w.
handelt.

Personen, welche nicht gewerbsmäßig Maurer-
u. s. w.-Arbeiten ausführen, unterliegen der Anmeldungs-
pflicht nicht, wenn sie einen Bau durch direkt ange-
nommene Arbeiter im Regiebetriebe ausführen lassen.

Andererseits brauchen die Unternehmer das Bau-
handwerk nicht persönlich erlernt zu haben oder selbst
auszuüben, um wegen ihrer Maurer-, Zimmer-, Dach-
deckergesellen anmeldungspflichtig zu sein. Zur Begrün-
dung der Anmeldungspflicht genügt es, daß der be-
treffende Arbeitgeber gewerbsmäßig Maurer- u. s. w.
Arbeiten ausführen läßt. _

Nur die Zahl der im Maurer-, Zimmer-, Dach-
decker-, Steinhauer-, Brunnenmacher-, Schornstein-
feger-Gewerbe durchschnittlich beschäfti ten Arbeiter ist
anzumelden.- Die Zahl der von dem auunternehmer
etwa mitbeschäftigther, Anstreicher u. fit}

Nebst zwei Beilagen.



1. Beilage zu Nr. 33 de Oelfer Kreisblattcs
ist nicht mit anzumelden, es sei denn, daß die Tischlerei
u. f. w. von ihm fabrikmäßig (oben Ziffer 1 c, d) be-
trieben wird und deshalb für sich versicherungspflichtcg ist.

Erdarbeiter für Wege-, Canal-, Eisenbahn- u. s. w.
Bauten sind nicht anzumelden.

7g bei der Anmeldung ist der Gegenstand des
Betrie es genau zu bezeichnen. Es genügt zu B.
nicht, den Betrieb als Spinnerei, Weberei, Mühle
anzumelden, sondern es muß aus der Angabe hervor-
gehen, was gesponnen, gewebt oder auf der Mühle
verarbeitet wird.

Umfaßt ein Betrieb wesentliche Bestandtheile
verschiedenartiger Industriezweige z. B. Baumwoll-
Spinnerei,- Weberei- und Färberei-, so sind diese
Bestandtheile bei der Anmeldung sämmtlich anzugeben,
und gleichzeitig ist derjenige Bestandtheil hervorzuheben,
welcher als der Hauptbetrieb anzusehen ist..

8) Jn der Anmeldung ist ferner die Art des
Betriebes genau zu bezeichnen, insbesondere ob derselbe
lediglich ein Handbetrieb ist oder unter Benutzung
elementarer Kräfte (Wind, Wasser, Dampf, Gas, heiße
Luft u. s. w.) erfolgt.

9) Zur Anmeldung verpflichtet ist der Unter-
nehmer des. Betriebes oder sein gesetzlicher Ver-
treter. Als Unternehmer gilt derjenige, für dessen
Rechnung der Betrieb erfolgt, demnach bei verpachteten
Betrieben der Pächter, bei Betrieben, welche im Meß-
brauch besessen werden, der Nießbraucher.

Für die Anmeldungspflicht ist es einflußlos, ob
der Betrieb im Besitze von physischen oder juristischen
Personen, des Reichs, eines Bundesstaats, eines
Communalverbandes oder einer Privatperson ist.

10) Die Zahl aller in dem Betriebe durchschnitt-
lich beschäftigten versicherungspflichtigen Personen
muß in der Anmeldung angegeben sein, einerlei ob
dieselben Jnländer oder Ausländer, männlichen oder
weiblichen Geschlechts, ob sie erwachsene Arbeiter, junge
Leute oder Kinder, Lehrlinge mit oder ohne Lohn
sind, ob sie dauernd oder vorübergehend beschäftigt
werben. Beamte mit mehr als 2000 M. Jahres-
verdienst sind nicht mitzuzählen.

11) Bei Betrieben, welche regelmäßig nur eine
bestimmte Zeit des Jahres arbeiten (Zuckerfabriken,
Brauereien, Baubetriebe 2c.)‚ ist die anzumeldende
(,,durchs nittliche«) Arbeiterzahl diejeni e, welche sich
für die eit des regelmäßigen vollen etriebes, also
bei Maurern während des Sommers, ergiebt.

12) Als »in dem Betriebe beschäftigt« sind die-
jenigen anzumelden, welche im Betriebsdienste stehen
und Arbeiten, die zu dem Betriebe der Fabrik 2c. ge-
hören, zu verrichten haben, ohne Rücksicht darauf, ob
die Verrichtungen innerhalb oder außerhalb der Betriebs-
anlage (der Fabrikhöse 2c.) erfolgt.

13) Selbstständige Gewerbetreibende, welche in
eigener Betriebsstätte im Aufträge oder für Rechnung
anderer Gewerbetreibenden mit der Herstellung oder
Bearbeitung gewerblicher Er eugnifsse (d. h. in der
Hausindustrie) beschäftigt wer en, ind bei der An-  

—

meldung nicht mitzuzählen. Ein Kaufmann (Fabrikant),
welcher 100 Hausweber beschäftigt, hat deshalb allein
noch keinen versicherungspflichtigen Betrieb.

Sollte dagegen ein Hausweber an seinem mittels
elementarer Kraft betriebenen Webestuhl einen Arbeiter
beschäftigen, so müßte der Hausweber (nicht der Fabrikant
für dlgn er arbeitet) diesen Betrieb gemäß Ziffer 1 d
anme en.

14) Für die Anmeldung wird die Benutzung des
nachstehenden Formulars empfohlen.

15) Jst ein Unternehmer zweifelhaft, ob er seinen
Betrieb anzumelden habe oder nicht, so wird derselbe
gut thun, die Anmeldungssrist nicht unbenutzt verstreichen
zu lassen, wenn er sicher sein will, den aus der Nicht-
anmeldung eines versicherungspflichtigen Betriebes sich
ergebenden Nachtheilen zu entgehen Hierbei bleibt
ihm unbenommen, in dem Formu ar Spalte ,,Bemer-
tusngen«, die Gründe anzugeben, aus denen er die
Anmeldungspflicht bezweifelt.

16) Schließlich werden die betheiligten Betriebs-
unternehmer noch besonders darauf aufmerksam gemacht,
daß, wenn sie die vorgeschriebene Anmeldung nicht bis
zum 1. September 1884 erstatten, sie hierzu durch
Geldstrasen im Betrage bis zu einhundert Mark an-
gehalten werden können.

Breslau, den 31. Juli 1884.

 

Nr. 239. Oels, den 4. August 1884.
Dem Fleifchbeschauer Karl Nitschke zu Stadt

Juliusburg ist für das Auffinden von Trichinen in
einem von ihm amtlich untersuchten Schweine eine
Prämie van 20 Mark zuerkannt worden, was ich hier-
mit znr öffentlichen Kenntniß bringe.

Nr. 240. Breslan, den 25. Juli 1884.
Auf das Gesuch vom 21. d. Mts. ertheile ich

dem Vorstande hiermit die Genehmigung, im Laufe
des Jahres 1884 (Eintausend Achthundert Vier und
Achtzig) zum Besten des Schlesischen Provinzial-
Vereins für ländliche Arbeiter-Colonien eine einmalige
Sammlung milder Beiträge in Form einer Hauscollekte
bei den bemittelteren Haushaltungen der Provinz
Schlesien zu veranstalten.

Die von dem Vorstande mit der Sammlung zu
beauftragenden Personen haben sich durch Vor eigung
dieser Verfügung oder einer beglaubigten bschrift
derselben zu legitimiren.

Der Ober-Präsident, Wirkliche Geheime Rath
(gez.) v. Seydewitz.

An den Vorstand des Schlesischen Provin ial-Vereins für länd-
lilctheestålrgeiteDrstäänlieårös TH. deslålzorsitzendem lLagdess
a . . . ·

hier, Ernstftraße Nr. 4. tzenp ltz Hochwoh ge oren

Vorstehende Abs rit brin e i ierdur ur
öffentlichen Kenntniß. ch f O g ch h ch z

Der Königliche Landratsamts-Verweser.
von Kardorff.
———
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B. Bekanntmachungen anderer Behörden.

Oels, den 11. August 1884.

Steckbriefs-Erledigung.
Der unterm 5. Juli 1884 hinter dem Dachdecker-

gehilsen Joseph Cieschlok aus Bralin erlassene Steck-
bries ist erledigt.

Der Erste Staatsanwalt

Schwierse, den 13. August 1884.
Der We von Crompusch nach Ober-Schmollen

bleibt wegen eubaues einer Brücke vom 19. bis incl.
21. August d. J. geschlossen.

Die Passage hat während dieser Zeit über
Cronendors zu erfolgen.

Der Amts-Vorsteher.
Es weiß.

Breslau, den 12. August 1884.

Bekanntmachung.
Jn Groß-Zöllnig wird am 20. August d. J. eine

mit der Kaiserlichen Postagentur daselbst vereinigte
Telegraphenanstalt mit beschränktem Tagesdienste er-
öffnet werden.

Der Kaiserliche Ober-Postdirektor.
Rum.

Breslau, den 9. August 1884.

Steckbrief.
In der Nacht von gestern zu heute haben die

Militär-Gefangenen Carl Hanke und Anton
Marry Gelegenheit gefunden, aus der hiesigen An-
stalt zu entweichen. -

Die resp. Polizei-Behörden werden ergebenst er-
sucht, aus die beiden Flüchtlinge, welche noch längere
Strafen zu verbüßen hatten, gefälligst recht sorgfältig

vigiliren und dieselben im Betrefsungssalle sicher hier-
her abliefern lassen zu wollen.

 

Signalement:

des p. „baute. des p. MaKrrh
. Parchanie, reisGeburtsort. Breslau, memclaw,

Angehörigkeitsortr „ Bromberg,
Religion : evangelisch, kathobisch,
Alter: 24 Ja r, 32 Jahr 8 Monat,
Größe: 1,72 m, 1,67 m,
aare : dunkel, blond,
tirn : frei, frei,

Augenbrauen: dunkel, bellblond, ·
Au en: braun» blau,
Na e: gewöhnlich, spitz
Mund: „ f I bkreågw b
s .. . tat er e n erBart . rasirtsp gebaurrhart,

åahnet vollständig, vollständig,

Gm"n :tsb"ld l Binär) lamkdchei rang: ängi , ’ngi ,
Gesigtssarba bla , gesund, blaß,
Statur : schlank, kräftig,

Sprache- beutfd) unb etwas? deutsch und polnisch,englisch,
Auf beiden Armen
tätowirt, auf dem

linken Arm ein See-
schiff, auf dem rechten
Arm ein Anker.

Bekleidung:
Beide Flüchtlin e hatten Anstalts-Heniden und

der p. Marry ein cHaar graue Beiderwandhosen an,
gestempelt K. G. A. und jeder ist mit ein Paar
Anstalts-Pantosfeln versehen· _ »

Außerdem haben dieselben einen Ctv1l-Anzug, be-
stehend in: 1 Paar Gamaschen, 1 Paar bunten
Socken, einer grauen Hofe von englischem Sommerstosf,
gelbgrün, 1 weißen Unterhose, 1 Weste und einem 1 Rock
von englischem Sommerftosf, hellgriin, 1 weißen Kragen,
1 bunten Shlips, 2 weißen Taschentüchern, 1 schwarzen
niedrigen, runden Filzhut und« 1 Paar Hosentrager
von Strippen entwendet und sich m diese Kleider getheilt.
Der Direktor der Königlichen Gefangenen-Anstalt

Besondere Kenn- feine.
zeich en :



2. Beilage zu Nr. 33 beißen“ Kreisblattes.
Die »freisinnige-« Art der Agitation-

sieht mehr und mehr der Manier ähnlich, in welcher
die Soeialdemokratie während der 70er Jahre ihre
Leute zu bearbeiten versuchte. Jnsbesondere bestreben
sich gewisse fortschrittliche Wochenblätter, dieselbe auf-
reizende Sprache nachzuahmen, deren Gebrauch sie ihrer
Zeit den Socialdemokraten zum härtesten Vorwurf
machten.

Unterscheidendes Merkmal ist dabei das Bestreben,
sich nicht an die Einsicht, sondern an die Leidenschaften
der Leser zu richten. Jn gereimten und ungereimten,
versisicirten und prosaischen Eröterungen sticht man den
Wählern einzureden, die Gegner seien nichtsowohl übel be-
rathenePolitiker als schlechteGesellen,moralisch bedenkliche
Leute, denen im Interesse der öffentlichen Wohlfahrt
mit allen vorhandenen Mitteln zu Leibe gegangen werden
müsse. Die »freisinnigen« Volksfreunde und Volks-
erzieher schlagen dabei absichtlich einen niedrigen, der
Sprachweise der Ungebildeten nachgeahmten Ton an.
Da werden ,,Junker und Pfaffen« als geistige Erben
und Nachfolger der Leuteschinder aus der Zeit der
Bauernkriege bezeichnet, — die reformatorischen Ab-
sichten der Regierung wie Kartenspieler-Kunststücke
zum Behufe der Leerung der Taschen behandelt, die
»Profite« ausgerechnet, die einzelne große Herren
machen würden, wenn die Getreidezölle erhöht oder die
Grundsteuern herabgesetzt würden, — kurz dieselben
Mittel angewendet, mit deren Hilfe die Sozialdemokratie
eine Klasse der Gesellschaft gegen die andere aufzuhetzen
suchte. Genau so wie die Soeialisten ihre Vorschläge
als Recepte gegen alle mit dem menschlichen Leben
verbundenen Uebel und Schwierigkeiten anpriesen,
verheißen die Freisinnigen einen neuen Himmel und
seine neue Erde, wenn in ihrem Sinne gewählt werde.
Die Stelle ernsthafter und belehrender Auseinander-
setzungen vertreten dabei Bänkelsängerlieder und auf
Unkosten der Gegner erzählte Anekdoten, die das Volk
gewöhnen sollen, öffentliche Angelegenheiten im Tone
der Bierbank zu traetiren und ernste Zeitfragen mit
wohlfeilen Witzen und allgemeinen Redensarten abzuthun.
Und um die Aehnlichkeit mit der Methode der social-
demokratischen Agitation noch vollständiger zu machen,
hat das Central-Bureau der Deutsch-Freisinnigen
neuerdings einen Vereinskalender für das Jahr 1884
herausgegeben, der darauf berechnet ist, alle Tage des
Jahres und alle Beziehungen des Lebens in den Dienst
des Partei-Interesses zu nehmen und (gerade wie die
socialdemokratischen Kalender es versuchten) den Zu-
sammenhang der Leser mit der außerhalb der Partei
liegenden Welt so viel wie möglich zu unterbinden.
Am Ende bekommen wir nächstens auch noch von
»freisinnigen Wirthshäusern, in denen das Vereins-
organ aufliegt«, ,,freisinnigen« Mädchen- und Frauen-
vereinen, gesinnungstüchtigen Tanz-Kränzchen und
ähnlichen, der Soeialdemokratie abgelernten Partei-
Einrichtungen zn hören?

Wie der gesunde Sinn des Volkes sich seiner
Zeit gegen die Einpferchung in den socialdemokratischen
Ring gesperrt hat, so wird er sich auch der Zumuthungen
zu erwehren wissen, die ihm heute von ,,freisinniger«  

 

Seite gestellt werden. Zwischen Volkston und Pöbelton,
schlichter Biedermannsweise und zudringlicher Gassen-
manier vermögen die meisten Deutschen glücklicher Weise
noch genau genug zu unterscheiden, um zu wissen, was
von einer Agitation zu halten ist, die es für die
Aufgabe der Presse hält, Denk- und Sprechweise der
zurückgebliebensten Klasse des Volks zum herrschenden
Ton zu machen.

 

Fortschrittliche Rechcnkünite.
Dem gesunden Menschenverstande werden zuweilen

Zumuthungen gestellt, die das Maß alles Glaublichen
übertreffen. Jn einer fortschrittlichen Wochenschrift
begegneten wir neulich den folgenden monstreusen Be-
rechnungen.

Jn Bayern besitzen nur 63/5 Procent aller
Grundbesitzer mehr als 20 Hektare; 122X5 Procent
besitzen zwischen 10 und 20 Hektaren, 55'/5 Procent
der Grundbesitzer zwischen 1 und 10 Hektare; der
Rest von 252-"10 Procent muß sich mit weniger als
einem Hektar begnügen. Alle diese Grundbesitzer (so
wirdbehauptet) müssen Korn kaufen, — folglich würden
sie alle verlieren, wenn eine Erhöhung der Kornzölle
erfolgte. Dann werden sechs große deutsche Grund-
besitzer namhaft gemacht, die zwischen 28 und 55 D Meilen
Landes besitzen und diesen rechnet man nach, daß sie
im Falle einer Verdreifachung der Kornzölle einen
Reingewinn von 7,883,286 Mark ,,einstreichen« würden.
Folglich (so heißt es zum Schluß) wäre die Erhöhung
der Kornzölle eine Maßregel zur Bereicherung der
Reichen auf Unkosten der Armen.

Von den Annahmen, aus welche diese Berechrung
sich gründet, ist eine immer widersinniger als die andere.

Brot ist das dringendste aller menschlichen Be-
dürfnisse und seinen Bedürfnissen gemäß richtet jeder
denkende Mensch seine Wirthschaft ein. Wer einen be-
schränkten Grundbesitz inne hat, baut zunächst die Früchte,
deren er bedarf, und erst hinterher solche, die er verkaufen
kann. Damit hängt zusammen, daß die Landwirthschaft
da am intensivsten getrieben, der Grund und Boden
da am meisten ausgebeutet wird, wo der mittlere und
kleinere Gundbesitz vorherrscht, während es die großen
Besitzer sind, die sich den Luxus von Wäldern, Parks,
und anderen nicht direkt zu productiven, beziehungsweise
nicht zum Körnerbau bestimmten Anlagen erlauben.

Jn dem Gemälde, das uns in der vorstehend er-
wähnten fortschrittlichen Berechnung gezeigt wird,
waltet das umgekehrte Verhältniß ob. Die Leute, die
weniger als 20 Hektar besitzen, ja ,,selbst solche, die
300 bis 400 Hektar« inne haben, sind sämmtlich
außer Stande, Korn zu verkaufen, weil sie dasselbe
nicht genügend bauen; sie müssen ihr Korn ganz oder
zum Theil kaufen und würden demgemäß von einer
Erhöhung der Kornzölle nur Schaden haben. Von
den großen Grundbesitzern, die 28, 30 und 55 D Meilen
besitzen, wird dagegen angenommen, daß sie ihr ge-
sammtes Areal in Kornboden verwandeln und daß
sie demgemäß mit Hilfe der durch die Kornzölle be-
wirkten Preissteigerung Million über Million in die
Tasche stecken würden. Wälder, unbebautes und un-



bebaubares Areal besitzen diese Herren wahrscheinlich
gar nicht.

Man hat nicht erst nöthig, in das Einzelne zu
gehen und die Herren zu fragen, worauf sie ihre geist-
reichen Rechnungen gründen, um zu dem Schluß zu
gelangen, daß es sich um einen Schwindelder giöbftenIBestreitung ihrer Bedürffniss

HEFT—Düngemittel,Mtitrthliche Nachrichten.
Am 10. Sonntage na Trinitatis

predigen in der Schchßokirche:
*) Frühpredigt 6 Uhr: Herr Propst Thiel-l

*) Amtspredigt 9 Uhr: Herr Superinteudent
U e b e r f ch ä r.

*) Nachm.-Predigt 172 Uhr: Herr Diakonus
Krebs.

Beichte früh l-«,z9 Uhr: Herr Propst Thiel-
mann.

Wocheupredt
Donnerstag, den 21. Augupttk früh 8‘/‚ Uhr:

Herr Propst Thielmann.
Amtswoche: Herr Propst Thielmann.

*__) CollektefürdieJuden-Mission.

Cyliuder,St.6 Pf, Dtzd 50 Pf»
Lampeuglocken, St. von 20 Pf an,

 

und zugleich der ungeschicktesten Art handelt. Wem
will man denn einreden, daß das Korn von denjenigen
am wenigsten gebaut wird, die es am dringendsten
brauchen und daß die hauptsächlichsten Kornprodueenten
diejenigen sind, die die verschiedenartigsten Mittel zur

e in Händenhaben?

 

als:

Knochenmehle und Superphosphate
empfehlen in bester Qualität und zu billigen Preisen

Oels. Neugehaur E Wilke.
(23111131011: Schloß- und Herrenstraßen-Ecke.

»New- Milchtransportkanne »Na-«
C. Bolleößatentnerfdfluß5191.211.91130.19128)

zu 20 Liter Inhalt, empfiehlt Franz Krause.

  

 Teller, St.15 Pf» Dtzd. 1 M 60 Pf»
TussctyPaar 15 Ps» Dtzd. 1 M. 60 Pf»
Wassergläfer, St.10 Pf» Dtzd 1 M»
Weiugläfex, St. 10 Pf» Dtzd 1 M.·
Liqueurgläfer, St. 10 Pf» Dtzd 1 M»
sowie sämmtliche Artikel in Glas, Por-
zellan, Steiugut und blau eifernem
Email-Geschirr empfiehlt zu Fabrik-
ptciseu die Niederlage der Glas--Fabrik
Oranienhütte

8 Louisenstraszc 8.

—ØNohren  beabsichtige ich im nächsten Jahre zu
darren und bitte diejenigen Herren Land-
wirthe, welche solche anbauen wollen,
sich mit mir in Verbindung zu setzen.

Wllke, Orts

Gesuchiss
OOO  Die größte deutsche Vieh-Versicherung

sucht unter günstigen Bedingungen 111|
jedem, auch dem kleinsten Orte thätiges
Agenten. Vertreter anderer Branchen
bevorzugt. Adr.: General-Direction der
Sächsischen Vieh-Versicherungs-Bank in
Dresden.

Gesueht OO
Wohnung Von 6—8 Stuben mit Neben-
räumen und Stall; wenn möglich mit
Garten.

Anerbieten beliebeman unter W. M.
an die Expedition dieses Blattes zu richten.O-'

 

 Echten Kreglauer hiornvranntwein
sowie alten 5- und 10jährigen Korn, in bekannter, vorzüglichster Waare, offerire
in Gebinden und Original--Liter--Flaschen zu zeitgemäß billigen Preisen

Hugo Rüdiger,
B r e s I 11 11, Mehlgaffe 19/23.

Versandt gegen Nachnahme, auch mit Credit gegen Aufgabe guter Referenzen

Gewandter Vertreter ges.ucht

MZur HerbftdiinggnugM
empfiehlt sein Lager von

Knochenmehl und diversen Superphosphatcu
unter Gehaltsgarantie zu Fabrikpreisen

ON

elsM. Berliner,
L a 9 e r p la tz: Ohlauerstrafze Nr. 40.

Das Steinsalzhkrgweklk Jnowrazlaw
zu Jnowrazlaw empfieh« Tischsalz, Viehfalz,
Lcckstcmcy sowie DUUgckngs zu billigsteu Preisen .....
slclllsålz bedeutend sparsamer im Verbrauch wie Siedesalz!

Stahl-Stachelzaundrath,
verzinkt, sowie verzinktes Gewebe,
Drathspauuer und Krampen

Franz Krause.

,,Wafferdiiht.V«
empfiehlt

 GriindlieherFliigelunterrikhtMS
wird billigst ertheilt und werden 1111511NS
noch Schüler angenommen Ring Nr. 32.i

M“d-Zephyr--Lein
en, zU Anzügcu und Regen-

mänteln geeignet, von

Jägernund Landwirthen empfohlen, vorräthig bei ’

August Burkhart, Hoflieferant.




